

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gem. § 12 Abs. 1 Gaststättengesetz (GastG)

	· Antragsteller/Verein mit verantwortlichem Vertreter
	     

	· Anschrift des Verantwortlichen
	     

	· 1.Verantwortlicher vor Ort mit Tel. Nr.
	     

	· 2. Verantwortlicher vor Ort mit Tel. Nr. (ggf.)
	     

	· Besonderer Anlass nach § 12 GastG
	     

	· Name/ Moto der Veranstaltung
	     

	· Örtliche Lage (Ort, Str. Haus-Nr., Stock)
	     


Allgemeine Bestimmungen

· Vorübergehende Gestattung einer Schankwirtschaft auf Widerruf

Geltungszeitraum
	am (Tag)
	den (Datum)
	von (Uhr)
	bis (Uhr)

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     


· Grundlegendes

Veranstaltungsort (bitte Räumlichkeit bzw. Platz näher beschreiben)

 FORMCHECKBOX 
 Zelt
 FORMCHECKBOX 
 ohne Bestuhlung
 FORMCHECKBOX 
 im Freien
 FORMCHECKBOX 
 Bestuhlung

 FORMCHECKBOX 
 Sonstiges
 FORMCHECKBOX 
 Stühle und Tische

 FORMCHECKBOX 
 genaue Bezeichnung: 










· Art der Veranstaltung (Alkohol/Branntweinausschank)


 FORMCHECKBOX 
 Schankwirtschaft mit Alkoholausschank


 FORMCHECKBOX 
 Schank- und Speisewirtschaft mit Alkoholausschank
· Besucher


Die Veranstaltung ist zugelassen für Personen mit einem Alter von



 FORMCHECKBOX 
 unter 
16 Jahren
 FORMCHECKBOX 
 über 
16 Jahren
 FORMCHECKBOX 
 über 
18 Jahren

· Getränkeausgabe

a) Beginn
 FORMCHECKBOX 
 ab Veranstaltungsbeginn
 FORMCHECKBOX 
 ab Uhrzeit:      

b) Barbereich
separater Barbereich:
ja
 FORMCHECKBOX 

nein 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 ab Veranstaltungsbeginn
 FORMCHECKBOX 
 ab Uhrzeit:      

(Ausschank von Branntwein und branntweinhaltigen Getränken



c) Ausschankende:
Uhrzeit: 02.00 Uhr

 Musikende:
Uhrzeit: 02.30 Uhr

 Veranstaltungsende:
Uhrzeit: 03.00 Uhr
Jugendschutz
· Aufenthaltsverbot

Die Überwachung der Einhaltung des Jugendschutzes bezüglich des Aufenthaltsverbots für Jugendliche bei der Veranstaltung wird wie folgt gewährleistet


 FORMCHECKBOX 
 Kontrollen am Eingang zum Veranstaltungsraum/-platz
 FORMCHECKBOX 
 Ausgabe von Armbändchen
 FORMCHECKBOX 
 Stempel am Arm der Jugendlichen
 FORMCHECKBOX 
 durch      
· Alkoholverbot

Die Überwachung der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes bezüglich des Alkoholverbots wird wie folgt gewährleistet:


 FORMCHECKBOX 
 durch abgegrenzten, Zugangskontrollierten Barbereich – kein Zugang für unter 18-Jährige
 FORMCHECKBOX 
 durch ständige Kontrolle im Thekenbereich
 FORMCHECKBOX 
 durch den Sicherheitsdienst


 FORMCHECKBOX 
 durch      
Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, dass nach dem GastG verboten ist:



a)
Branntwein oder überwiegend branntweinhaltige Lebensmittel durch Automaten feilzuhalten  und

b)
alkoholische Getränke an Betrunkene (auch wenn sie erwachsen sind) zu verabreichen.

· Jugendschutz (Tabakverbot)

Die Überwachung der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes bezüglich des Tabakverbots (siehe unten die allgemeinen Hinweise – D.  Nichtraucherschutz) wird wie folgt gewährleistet

 FORMCHECKBOX 
 durch ständige Kontrollen
 FORMCHECKBOX 
 durch den Sicherheitsdienst


 FORMCHECKBOX 
 durch      
Neuler, den      
Unterschrift      
